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Zusammenfassung der strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung des 

Raumordnungsplans der Wojewodschaft Westpommern, angenommen mit dem 

Beschluss Nr. XVII/214/20 des Sejmiks der Wojewodschaft Westpommern vom 24. Juni 

2020 über die Annahme des Raumordnungsplans für die Wojewodschaft 

Westpommern.   

Rechtsgrundlage  

Gemäß Art. 55 Abs. 3 sowie Art. 42 Pkt. 2 des Gesetzes vom 3. Oktober 2008 über  die 

Freigabe von Informationen über die Umwelt und ihren Schutz, die Beteiligung der 

Öffentlichkeit am Umweltschutz und an Umweltverträglichkeitsprüfungen (nachstehend: UVP-

Gesetz) ist dem angenommenen Dokument eine schriftliche Zusammenfassung beigefügt, die 

unter anderem Informationen darüber enthält, wie und in welchem Umfang sie berücksichtigt 

wurden:  

1) in der Umweltverträglichkeitsprognose enthaltene Festlegungen; 

2) Gutachten der zuständigen Behörden, von denen die Rede ist in Art. 57 und 58 

des UVP-Gesetzes, d. h. des Generaldirektion s für Umweltschutz (GDOŚ), des 

Hauptsanitärinspektors sowie der Direktoren der Seeämter; 

3) eingereichte Anmerkungen und Anträge; 

4) Ergebnisse des Verfahrens in Bezug auf grenzüberschreitende 

Umweltauswirkungen, falls durchgeführt; 

5) Vorschläge zu Methoden und Häufigkeit des Monitorings der Auswirkungen der 

Umsetzung der Bestimmungen des Dokuments.   

 

Begründung der Wahl des Raumordnungsplans der Wojewodschaft Westpommern in 

Bezug auf die in Betracht gezogenen alternativen Lösungen 

Der Raumordnungsplan der Wojewodschaft Westpommern hat drei Hauptziele: 

• Gestaltung der Raumpolitik der Wojewodschaft gemäß dem Nationalen 

Raumentwicklungskonzept von 2030 unter Berücksichtigung der Territorialisierung der 

Entwicklungspolitik, Übernahme der Raumordnung und der nachhaltigen Entwicklung 

als Grundlage für Aktivitäten,  

• Koordination von Entwicklungsplanungselementen aufgrund von Verpflichtungen 

internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Planung,  

• Bereitstellung von Informationen über die Wojewodschaft, insbesondere über ihre 

räumlichen Gegebenheiten und Entwicklungsrichtungen in diesem Bereich. 

 

Bei der Verfolgung dieser Ziele berücksichtigt der Raumordnungsplan der Wojewodschaft den 

räumlichen Rahmen für die Strategie zur Entwicklung der Wojewodschaft und Sektorpolitiken 

und legt folgendes fest: 

• externe Bedingungen, die sich aus dem anwendbaren Recht, dem Standort der 

Wojewodschaft im nationalen und europäischen Raum sowie aus nationalen und 

europäischen Entwicklungsstrategien und -programmen ergeben,  

• interne Bedingungen, die sich aus dem Zustand des natürlichen und kulturellen Umfelds 

und den Erfordernissen seines Schutzes, dem Zustand der Raumentwicklung, dem 

Zustand und der Tendenz zu Veränderungen in der sozioökonomischen Situation der 

Wojewodschaft ergeben,  

• Anweisungen und Aktivitäten zur Umsetzung der strategischen Entwicklungsziele der 

Wojewodschaft, einschließlich der funktionalen und räumlichen Struktur der Region und 

Aufgaben von überlokaler Bedeutung auf nationaler und Wojewodschaftsebene,  

• Planumsetzungsinstrumente, einschließlich Empfehlungen für die nationale und 

regionale Raumpolitik und ein Monitoringsystem. 



 

Der Plan ist ein Element der regionalen Strategieplanung und ein grundlegendes Instrument 

zur Koordinierung organisatorischer, sozialer, wirtschaftlicher und anderer Absichten, die für 

die Selbstverwaltung der Wojewodschaft im Weltraum von Interesse sind, und dient 

gleichzeitig der räumlichen Spezifikation der Ziele, die in der Strategie zur Entwicklung der 

Wojewodschaft und in anderen Programmdokumenten formuliert sind. Der Plan ist kein Akt 

des lokalen Rechts und verletzt weder die Befugnisse der Gemeinden im Bereich der lokalen 

Planung noch stellt er eine Rechtsgrundlage für die Erteilung von Verwaltungsentscheidungen 

dar. Der Plan ist ein Akt der internen Verwaltung und verpflichtet die Wojewodschaftsbehörden 

sowie andere Stellen der öffentlichen Verwaltung, die Entwicklungsprioritäten zu respektieren 

und die Raumpolitik gemäß den festgelegten Anweisungen durchzuführen. Er enthält 

Richtlinien für Wojewodschaftsdokumente (strategisch und operativ) für die Umsetzung der 

Raumpolitik der Wojewodschaft.  

Der Plan kombiniert nationale Planung auf regionaler Ebene mit lokaler Planung. Er formuliert 

auch Vorschläge für das nationale Raumentwicklungskonzept, den maritimen 

Raumentwicklungsplan sowie überregionale und internationale Planungsprojekte. Es ist auch 

die Grundlage für die Formulierung von Schlussfolgerungen für Studien zu Bedingungen und 

Richtungen der räumlichen Entwicklung von Gemeinden, lokalen Raumentwicklungsplänen 

und deren Bewertung im Hinblick auf die Erreichung regionaler Ziele. Der Plan bietet 

Kommunalverwaltungen und Investoren auch Informationen darüber, welche bewährten 

Verfahren sie bei der Raumentwicklung anwenden sollten.  

Der Plan formuliert die Ziele des Wojewodschaftsraummanagements und die Prinzipien seiner 

Gestaltung und definiert langfristig raumpolitische Perspektiven. Es ist eine Grundlage für die 

Erstellung von operationellen Programmen für die Entwicklung der Wojewodschaft. 

In Anbetracht des Obigen sowie der Tatsache, dass der Plan eine Reihe möglicher Lösungen 

und die Umsetzung individueller Entwicklungsrichtungen berücksichtigt, sowie der Tatsache, 

dass er weitgehend auf überlegenen Dokumenten wie Strategien und Programmen der 

Regierung und der lokalen Regierung basiert, besteht keine Notwendigkeit, seine Formel und 

Form zu bewerten in Bezug auf die Wahl einer der alternativen Lösungen. 

1. Festlegungen in der Umweltverträglichkeitsprognose für das Projekt des 

Raumordnungsplans der Wojewodschaft Westpommern (PZPWZ) 

Der Änderungsentwurf des PZPWZ wurde bewertet und entwickelt vom Regionalen 

Raumplanungsbüro der Wojewodschaft Westpommern (RBGPWZ).  

Die Erstellung der Prognose ist Teil des Verfahrens zur Umweltverträglichkeitsprüfung, der die 

Raumordnungspläne unterliegen, gemäß Art. 46 UVP-Gesetz. Den Umfang der Prognose legt 

Art. 51 Abs. 2 des o. g. Gesetzes fest. Gegenstand der Prognose sind potenzielle 

Umweltauswirkungen, die sich aus der Umsetzung der PZPW-Regelungen ergeben können. 

Die Prognose unterliegt nicht der Annahme durch den Sejmik der Wojewodschaft.  

Der Hauptziel der Prognose bestand darin, die Auswirkungen der Bestimmungen des PZPWZ-

Entwurfs auf die natürliche und kulturelle Umwelt zu ermitteln, zu analysieren und zu bewerten, 

wobei der Schwerpunkt auf den Auswirkungen auf Natura 2000 Gebiete lag, sowie darin, 

Lösungen aufzuzeigen, die darauf abzielen, negative Auswirkungen zu verhindern, zu 

verringern oder zu kompensieren.  

Die Prognose enthält Auswirkungen, die für die Umwelt am schädlichsten sind, die 

signalisierten Bedrohungen treten jedoch möglicherweise in Zukunft nicht mehr auf oder sind 

milderer Natur, sofern in weiteren Entscheidungsphasen geeignete vorbeugende Maßnahmen 

ergriffen werden. 

In der Prognose wurden insbesondere folgende Kriterien zur Bewertung der Auswirkungen der 

Umsetzung der Bestimmungen des PZPW-Entwurfs berücksichtigt: 



- Übereinstimmung der Ziele und Anweisungen des PZPWZ-Entwurfs mit den auf 

internationaler, nationaler und regionaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen und 

Ermittlung potenzieller Konfliktfelder;  

- Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen auf einzelne Umweltelemente (einschließlich 

Schutzgebiete und ökologische Korridore); 

- Ermittlung und Bewertung möglicher erheblicher negativer Auswirkungen von Investitionen 

für öffentliche Ziele auf NATURA 2000 Gebiete; 

- Ermittlung und Bewertung der voraussichtlichen Auswirkungen auf das Gebiet der 

polnischen Küstengewässer und Binnengewässer. 

 

Mit dem Ziel einer umfassenden Bewertung der Auswirkungen der Bestimmungen des 

analysierten PZPWZ-Entwurfs auf einzelne Umweltkomponenten wurde der Teil der Prognose 

in Bezug auf dieses Problem in Matrixform formuliert, indem Matrixzellen mit einer kurzen 

Beschreibung der Auswirkungen spezifischer Maßnahmen auf einzelne Umweltkomponenten 

gefüllt wurden. Mit der obigen Qualifikation wurden sowohl die erwartete Größe und Kraft der 

Auswirkung (z. B. Größe des besetzten Gebiets, Verkehrsaufkommen, Anzahl der geschützten 

Arten) als auch deren Bedeutung (z. B. Wert oder Einzigartigkeit einer bestimmten 

Komponente in der Umgebung der Wojewodschaft) berücksichtigt. Daher wurde die gleiche 

Art der Auswirkung (z. B. anthropischer Druck) in Abhängigkeit von der Aktivität und ihrem Ort 

möglicherweise auf unterschiedliche Weise bewertet. Es ist eine Methode zur 

systematischsten Überprüfung aller Auswirkungen der geplanten funktionalen und räumlichen 

Struktur auf einzelne Elemente und die gesamte natürliche Umgebung, wodurch die 

Außerachtlassung jeglicher Interaktion praktisch ausgeschlossen wird.  

Da der Plan langfristige Richtlinien für die Raumpolitik enthält, berücksichtigt die Prognose 

mittel- und langfristige Umwelteinflüsse und berücksichtigt daher nicht die kurzfristigen 

Änderungen, die für jegliche Bauarbeiten charakteristisch sind, wonach viele Komponenten in 

ihren früheren Zustand oder einen an diesen angenäherten Zustand zurückkehren.  

Da der PZPWZ kein lokaler Rechtsakt ist und seine Umsetzung durch die Einführung in andere 

Planungsdokumente erfolgt, legt dieser nur den Rahmen für die spätere Umsetzung von 

Projekten fest, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können.   

In weiteren Entscheidungsphasen sollten alternative Lösungen die Durchführung von 

Projekten im Bereich Verkehrssysteme und technische Infrastruktur erfordern, für die die 

angegebenen Verläufe keine zwingenden Vorgaben sind, sondern nur diesbezügliche 

Anweisungen. 

In jedem Fall sind auch alternative Lösungen für die Umstrukturierung der Häfen an der 

Ostseeküste und an den Ufern des Stettiner Haffs sowie für Projekte im Zusammenhang mit 

der Erweiterung der Touristenbasis in den meisten Seengebieten erforderlich. 

Neu gebaute Häfen, der Zugang zu ihnen, Straßenverstärkungen und die künstliche 

Versorgung der Küsten werden sich nachteilig auf die Natura 2000 Gebiete auswirken. 

Kumulative Auswirkungen können auftreten, wenn mehrere Arten von Befestigungen an einem 

Ort verwendet werden. Die kumulative Wirkung von künstlich reproduzierten optimalen 

Formen von Stränden und Dünen auf Langzeiteffekte wird ein Problem im Zusammenhang mit 

dem Umweltschutz an Orten darstellen, an denen das Material aufgenommen wird und an 

denen natürliche Lebensräume betroffen sind. Kurzfristig wird die parallele Führung der 

Arbeiten dazu beitragen, die Dauer von Störungen in der Umwelt zu verkürzen. Der Bau und 

Betrieb des geplanten großen Containerterminals im Bereich der rechten Küste von 

Świnoujście im Stadtteil Warszów wird erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Eine 

solch große Investition wird erhebliche negative Auswirkungen auf die natürliche Umwelt 

haben. Die Entwicklung wertvoller Küstengebiete, einschließlich Dünen, wird einige Natura 

2000-Gebiete dauerhaft zerstören und vernichten. 



Die Analyse der Auswirkungen der Bestimmungen des PZPWZ-Entwurfs auf einzelne 

Umweltelemente in der Prognose zeigt, dass viele Projekte, die für die Entwicklung dieser 

Wojewodschaft erforderlich sind, negative Auswirkungen haben werden, darunter auch 

erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Es ist daher äußerst wichtig, Maßnahmen zu 

ergreifen, um diese Auswirkungen zu verhindern, zu begrenzen, zu mildern oder zu 

kompensieren. Darüber hinaus berücksichtigen die Bestimmungen jedes 

Raumentwicklungsplans die Bedingungen, unter denen sie mit mehr oder weniger großen 

Umweltvorteilen umgesetzt werden können. Die folgende Tabelle zeigt Möglichkeiten zur 

Begrenzung und Minderung der negativen Auswirkungen der im PZPWZ-Projekt 

vorgeschlagenen Projekte auf einzelne Elemente der natürlichen Umwelt. 

 

Begrenzung und Minderung der negativen Auswirkungen der im Entwurf des PZPWZ angegebenen 
Projekte 

Veränderungen der 
Lebensbedingungen der Tiere 

- Erhaltung großer biologisch aktiver Gebiete in städtischen Gebieten 
- Wiederherstellung von Flusstälern 
- Gewährleistung des Zugangs zu Oberflächengewässern 
- Bau von Querungshilfen für Tiere 
- Erhaltung von Durchgängen unter Brücken 
- Anpassung der Termine der Arbeiten an die Fortpflanzungs- oder 

Migrationsdaten 
- Schaffung von Bedingungen, die die Bewegung von Tieren aus den 

gefährdeten Bereichen fördern 
- Begrenzung der Nachtbeleuchtung 

Abholzung - Verwendung vorhandener Ausschnitte und Bereiche ohne 
Baumbestand 

- Schaffung von Ökoton-Zonen an der Schnittstelle zu linearen 
Elementen der Kommunikation und der technischen Infrastruktur 

Durchschnitt ökologischer 
Korridore, Schaffung von 
Migrationsbarrieren 

- Erhaltung biologisch aktiver Gebiete zwischen Siedlungseinheiten 
- Schaffung alternativer Migrationskorridore 
- Bau von Querungshilfen für Tiere 
- Schaffung von Ökoton-Zonen an der Schnittstelle zu linearen 

Elementen der Kommunikation und der technischen Infrastruktur 

Oberflächenwasserverschmutzung - Anwendungen von Vorrichtungen zur Vorreinigung von 
Niederschlags-Abwässern 

- Anwendung für die Umwelt sicherer Maßnahmen zur Winter-
Instandhaltung von Straßen 

- vorsichtige Bauarbeiten in der Nähe von Gewässern, insbesondere 
in Schutzgebieten 

- Monitoring des technischen Zustands von hydrotechnischen Bauten 
und Schiffen auf Undichtigkeiten und Lecks 

- Begrenzung des Standorts neuer großer Zuchtbetriebe in den von 
der Nitrat- und Phosphatrichtlinie abgedeckten Gebieten 

- Einschränkung oder Verbot der Umwandlung von Dauergrünland in 
Flusstälern in Ackerland 

- Ausstattung der Badebereiche mit entsprechender Infrastruktur 

Änderung der Dynamik der 
Ufergewässer 

- Einsatz verschiedener Methoden zur Uferstabilisierung mit 
besonderem Schwerpunkt auf der künstlichen Versorgung von 
Stränden mit Sandmaterial 

Grundwasserverschmutzung - Spezialschutz für flache Grundwasserbecken 
- Begrenzung der Unterbrechung der Kontinuität der wassertragenden 

Schichten 
- Anwendungen von Vorrichtungen zur Vorreinigung von 

Niederschlags-Abwässern 
- Anwendung für die Umwelt sicherer Maßnahmen zur Winter-

Instandhaltung von Straßen 
- Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Mengen, die von der 

Bodenumgebung absorbiert werden 
- Liquidation von Schadstoffdeponien 
- Begrenzung des Standorts neuer großer Zuchtbetriebe in den von 

der Nitrat- und Phosphatrichtlinie abgedeckten Gebieten 



Veränderungen der 
Wasserverhältnisse 

- Begrenzung der Regulierung von Flusstälern auf ein Minimum 
- Beschränkung des Ingerenzbereichs an Ufern von Wasserläufen, 

Stauseen und dem Meer auf ein Minimum 
- Monitoring von Wasserstandsänderungen während der Arbeiten in 

den Flussbetten 
- Begrenzung der Unterbrechung der Kontinuität der wassertragenden 

Schichten 
- Begrenzung des Depressionstrichters während der 

Wasseraufnahme 
- Ausschluss der Zuschüttung kleiner Stauseen und Wasserläufe 
- Wiederherstellung und Schutz bestehender Feucht- und 

Schlammsysteme 
- Anwendung durchlässiger Oberflächen, wo möglich oder halb-

durchlässiger 

Hochwassergefahr - Begrenzung von Bauten und Aktivitäten in Hochwasserrisikogebieten 
- kleines Retentionsprogramm 
- Wiederherstellung und Schutz bestehender Feucht- und 

Schlammsysteme 
- Hochwasserschutzprogramm 
- Entwicklung einer Machbarkeitsstudie für den Bau von Sturmtoren an 

der Mündung des Flusses Świna in das Meer 

Bodenverlust - Präferenzen für die Schaffung von ökologischen 
Landwirtschaftsbetrieben 

- Sammeln der Humusschicht aus den belegten Bereichen für ihre 
spätere Verwendung 

Bodenverunreinigung - Beseitigung von "wilden Mülldeponien" 
- Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Mengen, die von der 

Bodenumgebung absorbiert werden 

Luftschadstoffemissionen - Rationalisierung des Energieverbrauchs 
- Zunahme der Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
- Ersetzen des Straßentransports durch Schiene und Wasser 
- öffentlicher Schienenverkehr oder mit Hybridfahrzeugen 
- Diversifizierung der Wärmeversorgungsmethoden 
- Implementierung der Thermomodernisierung von Gebäuden - 

Schaffung eines Systems verstreuter Energiequellen 
- Einsatz moderner Verkehrssteuerungstechnologien 

Lärmemission - Verwendung von Schallschutzvorrichtungen 
- Entfernung der Bauten vom Straßenrand weg 
- Einführung akustisch ungeschützter Funktionen zwischen 

Verkehrswegen und Wohngebäuden 
- Bau von Umgehungsstraßen von Orten 
- Anwendung moderner Bürgersteige im öffentlichen Raum von 

Städten, auf neuen und modernisierten Straßen 
- Nutzung moderner Schienenfahrzeuge und Straßenbahnen 
- Bauarbeiten oder Verkehr nur tagsüber durchführen 
- lokale Beschränkungen der Fahrzeuggeschwindigkeiten 
- Lage von Windparks in einer Entfernung von Wohngebäuden und 

Gebieten, die durch Naturschutzformen abgedeckt sind und 
mindestens dem Zehnfachen der Gesamthöhe des Windparks 
entsprechen 

Landschaftsveränderungen - Verwendung von Architekturelementen, die Änderungen maskieren 
- richtige Auswahl der Farben von Baumaterialien 
- Konzentration von Sendern verschiedener Mobilfunknetzbetreiber 

auf gemeinsamen Masten 
- Durchführung von Landschaftsstudien für die geplanten Standorte 

von groß angelegten Investitionen mit großer Fläche und Volumen, 
und technischen Infrastruktureinrichtungen 

- Entwicklung einer Landschaftsschutzstudie für die Wojewodschaft 
- Verkleidung disharmonischer Elemente mit viel Grün 
- Verwendung einheimischer Arten bei Pflanzungen 
- Einführung eines Verbots von Ausschnitten von Straßengrün oder 

der Verpflichtung zu einer angemessenen Wiedergutmachung 
- Gestaltung von Verkehrssystemen nach der natürlichen Gestaltung 

des Geländes 
- Begrenzung der Regulierung von Flusstälern auf ein Minimum 
- Rekultivierung von ehemaligen Bergbaugebieten 



- Einbeziehung der Einwohnergemeinschaften in die Kontrolle und 
Aufrechterhaltung der räumlichen Ordnung 

Verschlechterung des Zustands 
von Kulturgütern 

- Revitalisierung und Aufwertung wertvoller Objekte und Flächen 
- Entwicklung einer Landschaftsschutzstudie für die Wojewodschaft 
- Entwicklung und Umsetzung der Anwendung regionaler Kataloge zur 

historischen Gebäude- und Landentwicklung 
- Lage von Windparks in einer Entfernung von Wohngebäuden und 

von Naturschutzgebieten abgedeckten Gebieten, die mindestens 
dem Zehnfachen der Gesamthöhe des Windparks entsprechen 

Belegung neuer Gelände - Rekultivierung von Bergbaugebieten und anderer Stellen des 
Eingriffs (z. B. während Bauarbeiten) 

- Erschließung von postindustriellen, postmilitärischen usw. Gebieten 
für wirtschaftliche und allgemeine Ziele der Stadt 

Härtung neuer Oberflächen - Landersparnis bei der Gestaltung neuer Verkehrsstrecken 
- Auffüllung der nicht zum Verkehr bestimmten Bereiche des 

Verkehrsraums 
- Begrenzung des Wachstums von Vororten 

Umwandlung der 
Geländegestaltung 

- Sicherung von Bereichen gegen die Entstehung von 
Erdmassenbewegungen 

- Gestaltung von Verkehrssystemen nach der natürlichen Gestaltung 
des Geländes 

Tagebau von Ressourcen - Sicherung von Bereichen gegen die Entstehung von 
Erdmassenbewegungen 

- Rekultivierung von Abbaugebieten 

Unfallrisiko, schwere Gefahr von 
Störfällen 

- Einsatz moderner Technologien zur Kontrolle des Straßen-, 
Schienen-, Luft- und Schifffahrtsverkehrs 

- Festlegung von Wegen für den Transport gefährlicher Stoffe 
außerhalb dicht besiedelter Gebiete und wertvoller natürlicher oder 
historischer Einrichtungen 

- Verbot für Bauarbeiten in der von Küstenerosion und Sturmflut 
gefährdeten Zone 

Durchschnitt ökologischer 
Korridore, Schaffung von 
Migrationsbarrieren 

- Erhaltung biologisch aktiver Gebiete zwischen Siedlungseinheiten 
- Schaffung alternativer Migrationskorridore 
- Bau von Querungshilfen für Tiere 
- Schaffung von Ökoton-Zonen an der Schnittstelle zu linearen 

Elementen der Kommunikation und der technischen Infrastruktur 

anthropischer Druck in Natura 
2000 Gebieten 

- Begrenzung des Ingerenzbereichs auf das erforderliche Minimum 
- Führung von Verbindungswergen auf Überführungen, die mit den 

Lebensräumen geschützter Arten kollidieren 
- Schaffung von Ökoton-Zonen an der Schnittstelle zu linearen 

Elementen der Kommunikation und der technischen Infrastruktur 
- Begrenzung der Regulierung von Flusstälern auf ein Minimum 
- Wiederherstellung von Flusstälern 
- Beseitigung invasiver Arten  
- Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in touristisch attraktiven 

Gebieten 
- Kanalisation im Rahmen des Freizeitgebrauchs 
- Überwachung der touristischen Absorption von Ökosystemen 
- Schutz der Ränder von Oberflächengewässern vor Erosion durch 

natürliche Materialien 
- Beteiligung der Selbstverwaltung der Wojewodschaft an der 

Entwicklung von Schutzplänen für Natura 2000 Gebiete 
- Nutzung der Verbreitung des Internetzugangs und der Entwicklung 

von Bildung und Forschung, um das ökologische Bewusstsein der 
Gesellschaft zu schärfen 

 

  



Auswirkungen auf Natura 2000 Gebiete 

Ein wesentlicher Teil der Prognose ist die Ermittlung der möglichen signifikanten 

Auswirkungen negativer öffentlicher Investitionen (ICP) von überlokaler Bedeutung auf 

NATURA 2000 Gebiete, da es sich um Projekte mit dem genauesten Standort (in der 

analysierten Planungsphase) und der höchsten Umsetzungswahrscheinlichkeit handelt. 

Unter allen im Entwurf des PZPWZ enthaltenen Investitionen gibt die Prognose Investitionen 

an, die möglicherweise die Funktionsweise der Natura 2000-Gebiete erheblich beeinträchtigen 

könnten. Nach gründlichen analytischen Arbeiten lag der Schwerpunkt auf vier Richtungen, 

die im PZPWZ-Entwurf enthalten waren, einschließlich Investitionen, die sich möglicherweise 

negativ auf Natura 2000-Gebiete auswirken könnten. Nachstehend wurde eine kurze 

Zusammenfassung der potenziellen negativen Auswirkungen bestimmter öffentlicher 

Investitionen (staatlicher und Wojewodschaft-Investitionen) auf die Integrität von Natura 2000 

Standorten dargestellt.  

ZIEL XI ICP Nutzung des gemeinsamen Potenzials und der Integration städtischer Funktionsgebiete  
ZIEL VII ICP Wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung  

Bau von Radwegen 

 

Das Konzept des Baus von Radstrecken während des Straßenbaus und der 

Modernisierung kann kurzfristige Umweltkonflikte verursachen. Zweifellos kann eine 

Zunahme des touristischen anthropischen Drucks die Lebensbedingungen von Vögeln 

beeinträchtigen, insbesondere während der Brutzeit. Langfristig werden diese 

Investitionen jedoch die Umwelt verbessern, indem sie die Intensität des Straßenverkehrs 

verringern und dadurch die topoklimatischen Bedingungen verbessern. 

Ziel VIII ICP Verbesserung der externen und internen Zugänglichkeit des Verkehrssystems sowie der 

Effizienz des Verkehrssystems  

Straßen- und 

Schieneninfrastruktur 

 

Im Rahmen des Entwurfs zur Änderung des Plans wird ein Teil der Investitionen auf die 

vorhandene technische Infrastruktur aufgebaut, und ihre Umsetzung sollte 

möglicherweise keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die größten 

Konflikte können bei der Ausführung und dem Betrieb von Schnellstraßen auftreten (S3, 

S6, S10, S11). Die mit dem Bau verbundenen Aktivitäten unterliegen jedoch Verfahren 

zur Bewertung der Auswirkungen des Projekts auf das NATURA 2000 Gebiet.  

Arbeiten an Eisenbahnstrecken sollten keine wesentlichen Veränderungen in der 

natürlichen Umwelt bewirken, da es sich in der Regel um Modernisierungen bestehender 

Anlagen handelt. Die Verbesserung der Infrastruktur kann dazu beitragen, einen Teil des 

Personen- und Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene zu verlagern. 

Hochwasserschutz, 

Modernisierungs- und 

Bauarbeiten an der Oder 

Das Flusstal ist als Lebensraum und ökologischer Korridor eines der wertvollsten 

Naturgebiete. Die Eindämmung von Flüssen ist aus natürlicher Sicht nicht günstig, da ein 

zu schmaler Streifen zwischen Flussbett und Damm ungünstig für die Erhaltung der 

Ökosysteme am Fluss ist. Aus wirtschaftlicher Sicht können schlecht gestaltete Dämme 

nach ihrem Bruch zu einem Hochwasserrisiko für niedriger gelegene Gebiete führen. Um 

eine nachhaltige Entwicklung aufrechtzuerhalten, muss der beste Weg zur Regulierung 

des Wasserstroms im Fluss gewählt werden Kraftwerksgebäude wirken sich nachteilig 

auf die ordnungsgemäße Erhaltung der Ökosysteme, die Funktionsweise der 

ökologischen Korridore und die Landschaft aus.  

Modernisierungs- und Bauarbeiten an der Oder werden möglicherweise unterschiedliche 

Auswirkungen auf die Ziele und die Integrität der Natura 2000 Gebiete haben. Bei 

Investitionen, die das Flussbett beeinträchtigen, kann die Umsetzung der Investition den 

Zustand der Gewässer und die biologische Vielfalt nachteilig beeinflussen. Um die 

negativen Auswirkungen abzuschwächen, ist die richtige Auswahl des Termins für die 

Durchführung der Aufgaben wichtig. Genaue Analysen werden in der Phase des 

Verfahrens zu den Umweltbedingungen für die Durchführung einer bestimmten 



Investition möglich sein, nachdem der genaue Vorkommensbereich von Arten oder 

Lebensräumen bestimmt wurde, die Gegenstand des Schutzes von Natura 2000 

Gebieten sind. 

Die Modernisierung der Wasserstraße Świnoujście - Szczecin bis zu einer Tiefe von 12,5 

m erfolgt seit vielen Jahren schrittweise, ohne dass Auswirkungen auf die Umwelt 

verursacht wurden oder werden, auch grenzüberschreitende. Dennoch sollte eine 

ständige Überwachung der Wasserverschmutzung durchgeführt werden, insbesondere 

während der Aktivierung von Bodensedimenten während der Vertiefung von 

Wasserstraßen.  

Darüber hinaus sollten Bau- und Modernisierungsarbeiten außerhalb der Brutzeit von 

Vögeln und der Brutzeit von Säugetieren unter Beachtung der Grundsätze des 

Artenschutzes durchgeführt werden. 

Reparatur und 

Modernisierung von 

Regulierungsbauten an 

der Grenzoder 

Die Modernisierung wird die Strömungs- und Schifffahrtsbedingungen der Grenzoder 

verbessern, diese Maßnahmen können jedoch einen starken Einfluss auf die natürlichen 

Werte der Natura 2000 Gebiete haben, daher sollten die günstigsten Umweltvarianten in 

der Planungs- und Entwurfsphase analysiert und die Wahl der Betriebsmethode auf 

Umweltverträglichkeitsprüfungen gestützt werden. 

Verbesserung der 

Verkehrsanbindung 

zwischen Usedom und 

Wollin 

Die Investition wird sich möglicherweise negativ auf die Boden- und Wasserumgebung 

auswirken (hauptsächlich aufgrund der Wasserdurchlässigkeit der Böden). Kontaminierte 

Oberflächenabflüsse von Straßen gefährden die Qualität des Grundwassers in 

vorhandenen Wasserentnahmestellen. Kumulative Auswirkungen von Investitionen auf 

Natura 2000 Gebiete sind in dieser Region nicht zu erwarten. Dennoch sollte eine 

ständige Überwachung der Wasserverschmutzung durchgeführt werden, insbesondere 

während der Bewegung von Bodensedimenten. Bauarbeiten sollten außerhalb der 

Brutzeit von Vögeln und der Fortpflanzungszeit der Ichthyofauna durchgeführt werden - 

um die biologische Vielfalt zu erhalten - unter Berücksichtigung der Grundsätze des 

Schutzes von Tier- und Pflanzenarten. Wenn erhebliche negative Auswirkungen 

wahrscheinlich sind, sollte eine Naturkompensation durchgeführt werden. 

Umbau bestehender 

Kais, Modernisierung der 

Häfen 

Der Ausbau von Häfen, Kais und Straßeninfrastrukturen in Häfen kann sich nachteilig auf 

die biologische Vielfalt auswirken. Negative Auswirkungen sind in der Phase der ersten 

Planungsarbeiten zu vermeiden. Bei erwarteten erheblichen negativen Auswirkungen auf 

Natura 2000 Gebiete ist es wichtig, die Naturkompensation zu berücksichtigen und ihre 

Art an die konkrete Investition anzupassen. Geschützte Arten sollten in Gebiete mit 

ähnlichen oder angenäherten Lebensraumbedingungen gebracht werden. Dennoch sind 

keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf Natura 2000 Gebiete in der Nähe der 

jeweiligen Investitionen zu erwarten. 

ZIEL IX ICP Ausbau der technischen Infrastruktur, Entwicklung von Energie aus erneuerbaren Energiequellen 

und Erhöhung der digitalen Verfügbarkeit  

Erweiterung der 

Funktionalität des LNG-

Terminals  

in Świnoujście und Bau 

der 

systemübergreifenden 

Ostsee-Gasleitung 

(Baltic Pipe) 

Der geplante Ausbau des LNG-Terminals in Świnoujście umfasst die Erweiterung des 

bestehenden Regasifikatorsystems um zusätzliche Einheiten. Bau und Erweiterung der 

Funktionalität im Laufe der Arbeiten können kurzfristige Umweltkonflikte verursachen und 

sich vorübergehend negativ auf alle Arten von Fauna und Flora auswirken. Eine 

zunehmende Intensivierung der Landentwicklung in unmittelbarer Nähe der Natura 2000 

Gebiete kann sich indirekt auf das Leben der Vögel auswirken, insbesondere während 

der Brutzeit. 

Neben dem Projekt des Ausbaus des LNG-Terminals in Świnoujście, werden auch 

andere strategische Projekte geführt – u. a.: Bau der Gasleitung Baltic Pipe im Rahmen 

des Norwegischen Korridors. Dieses Projekt erfordert die Erstellung eines 

Umweltverträglichkeitsberichts. Bei erwarteten erheblichen negativen Auswirkungen auf 



Natura 2000 Gebiete ist es wichtig, die Naturkompensation zu berücksichtigen und ihre 

Art an die konkrete Investition anzupassen. 

Hochspannungsleitungen 

(NN 220, NN 400) 

Der Bau von Stromleitungen kann kurzfristige Umweltkonflikte verursachen. Die Pegel 

des elektrischen und magnetischen Feldes in der Umgebung werden sich langfristig 

nachteilig auswirken. Es werden jedoch keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf 

Natura 2000 Lebensräume in der Nähe der Investitionen erwartet. 

Künstliche Speisung, 

Uferverstärkungen 

Künstliche Uferbefestigungen beeinflussen die Deregulierung natürlicher Uferprozesse 

und führen zu anthropogenen und naturogenen Konflikten. In der Prognose der 

Umweltauswirkungen für die Änderung des Mehrjahresprogramms für 2004-2023 wurden 

erwartete erhebliche Auswirkungen auf einzelne Elemente der Umwelt, einschließlich der 

Natura 2000 Gebiete, angegeben. "Küstenschutzprogramm" Neu gebaute 

Uferverstärkungen und künstliche Versorgung werden die Natura 2000 Gebiete am 

stärksten beeinträchtigen. Kumulative Auswirkungen können auftreten, wenn mehrere 

Arten von Befestigungen an einem Ort verwendet werden. Der kumulative Effekt wird für 

langfristige Auswirkungen unbedeutend sein, während die parallele Durchführung von 

Arbeiten in der kurzfristigen Perspektive dazu beitragen wird, die Dauer von Störungen in 

der Umwelt zu verringern.  

ZIEL XX ICP Stärkung der internen und externen Transportverbindungen  

Bau der Stettiner 

Stadtbahn in Szczecin 

und der Radwege 

Der Bau der Stettiner Stadtbahn sowie von Radwegen kann in der Umsetzungsphase 

kurzfristige Umweltkonflikte verursachen. Langfristig werden diese Investitionen jedoch 

die natürliche Umwelt verbessern, indem sie die Intensität des Straßenverkehrs 

verringern und dadurch die topoklimatischen Bedingungen verbessern. 

 

Grenzüberschreitende Auswirkungen auf die Umwelt  

Die Möglichkeit grenzüberschreitender Auswirkungen der Bestimmungen des PZPWZ-Projekts hängt 

mit seiner Küsten- und Grenzlage zusammen. Einige im Projekt enthaltene Bestimmungen können 

möglicherweise nachteilige grenzüberschreitende Auswirkungen auf den Ostseeraum außerhalb der 

polnischen Hoheitsgewässer und auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland haben. Die erste 

Kategorie, d. h. Maßnahmen, die sich auf die Meeresumwelt der Ostsee auswirken können, umfassen: 

Erhöhung des Potenzials der Häfen von Szczecin-Świnoujście im Rahmen der Entwicklung von 

Meeresautobahnen, Standorte von Windparks in der polnischen Wirtschaftszone (mehr als 12 

Seemeilen vom Ufer entfernt), Erkundung, Erkundung oder Gewinnung von Rohstoffen aus den 

Seegebieten der Republik Polen, Bau eines großflächigen Containerterminals am rechten Ufer von 

Świnoujście im Stadtteil Warszów. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass für alle diese Vorschläge, die 

im besprochenen Planentwurf in Form von Empfehlungen oder Entwürfen enthalten sind, die an andere 

Organe oder Einrichtungen gerichtet sind, auf deren Handlungen das den Bericht verfassende Organ 

keinen direkten Einfluss hat, und darüber hinaus, gemäß dem Gesetz vom 21. März 1991 über 

Seegebiete der Republik Polen und Seeverwaltung (einheitlicher Text: GBl. 2018, Pos. 2214 mit 

nachträglichen Änderungen) Land-Raumordnungspläne keine Regelungen für Seegebiete der Republik 

Polen enthalten können. Daher wird das Problem der möglichen grenzüberschreitenden Auswirkungen 

der oben genannten Vorschläge als Teil des Verfahrens zur Entwicklung von Raumentwicklungsplänen 

für Seegebiete betrachtet, die in die Zuständigkeit der Seebehörden als Regierungsverwaltungsorgane 

fallen.  

 

Die Frage der Auswirkungen auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist etwas anders.  

Aufgrund der hydrografischen Konnektivität und der Einrichtung von Schutzgebieten im deutschen Teil 

des Oder-Tals könnten Maßnahmen zur Modernisierung der Wasserstraße an der Oder-Grenze 

grenzüberschreitende Auswirkungen haben. Eine Analyse der Auswirkungen von Aufgaben, die in 

früheren Jahren in der Wojewodschaft Westpommern im Rahmen des Programms für die Oder 2006 



durchgeführt wurden, ergab keine negativen grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die 

Umweltkomponenten des Oder-Tals.  

 

In ähnlicher Weise haben die bisherigen Arbeiten zur Vertiefung der Wasserstraße Świnoujście- 

Szczecin keine grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die Elemente des deutschen Teils des 

Stettiner Haffs gehabt und werden sich in Zukunft nicht auf diese Weise auswirken, da alle Belastungen, 

die sich aus der Durchführung dieses Projekts ergeben, lokal sind. Der "Bericht über die 

Umweltauswirkungen des Projekts mit dem Titel: Modernisierung der Wasserstraße Świnoujście- 

Szczecin bis zu einer Tiefe von 12,5 m – Band I, Haupttext von 2015" weist auf einen Mangel an 

negativen Auswirkungen auf die Umwelt hin. Es wurde festgestellt, dass der Aspekt der 

grenzüberschreitenden Auswirkungen der Investition im Bereich verschiedener Elemente der 

natürlichen Umwelt irrelevant zu sein scheint und dass während des normalen Betriebs der Strecke 

keine negativen grenzüberschreitenden Auswirkungen auftreten.  

Die Modernisierung der Wasserstraße wird die Strömungs- und Navigationsbedingungen auf dem 

Abschnitt der Grenzoder verbessern. Diese Aktivitäten können sich verstärkt auf die natürlichen Werte 

der Natura 2000 Gebiete auswirken. Daher sollten in der Planungs- und Entwurfsphase die 

umweltfreundlichsten Varianten analysiert und ihre Auswahl auf Umweltverträglichkeitsprüfungen 

gestützt werden. Die Modernisierung kann zu einer Transportalternative werden, und die Umwelt kann 

verbessert werden, indem der Straßentransport durch den Wassertransport ersetzt wird.  

Modernisierungs- und Bauarbeiten an der Oder werden möglicherweise unterschiedliche Auswirkungen 

auf die Ziele und die Integrität der Natura 2000 Gebiete haben. Bei Investitionen, die das Flussbett 

beeinträchtigen, kann die Umsetzung der Investition den Zustand der Gewässer und die biologische 

Vielfalt nachteilig beeinflussen. Um die negativen Auswirkungen abzuschwächen, ist die richtige 

Auswahl des Termins für die Durchführung der Aufgaben wichtig. Genaue Analysen werden in der 

Phase des Verfahrens zu den Umweltbedingungen für die Durchführung einer bestimmten Investition 

möglich sein, nachdem der genaue Vorkommensbereich von Arten oder Lebensräumen bestimmt 

wurde, die Gegenstand des Schutzes von Natura 2000 Gebieten sind. "Umweltverträglichkeitsprognose 

für Masterplan für das Einzugsgebiet der Oder 2014" zeigte keine erwarteten kumulativen Auswirkungen 

der Investition auf Natura 2000 Gebiete im unteren Teil der Oder. In dem Dokument "Annahmen für die 

Pläne für die Entwicklung der Binnenwasserstraßen in Polen für den Zeitraum 2016-2020 mit einer 

Perspektive für 2030 wurde angegeben, dass zur Umsetzung der „Annahmen für den Plan...“ das 

Ministerium für maritime Wirtschaft und Binnenschifffahrt Konzepte und Machbarkeitsstudien für 

einzelne Binnenwasserstraßen und fehlende Verbindungen entwickeln wird. Diese Dokumente werden 

gemäß den gesetzlichen Anforderungen behandelt, einschließlich strategischer 

Umweltverträglichkeitsprüfungen".  

Es wird davon ausgegangen, dass die Durchführung anderer Aktivitäten, die oben nicht erwähnt wurden 

und im Entwurf des PZPWZ enthalten sind, ohne wesentliche grenzüberschreitende Auswirkungen 

möglich ist.  

Die Bestimmung des Ausmaßes potenzieller nachteiliger Auswirkungen wird in der Phase der 

detaillierten Analyse möglich sein und auf nationaler Ebene im Rahmen des Verfahrens zur Bewältigung 

grenzüberschreitender Umweltauswirkungen durchgeführt.  

 

2. Ergebnisse des Verfahrens zu grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen 

 

Liste der Aktivitäten im Rahmen des Verfahrens  

 

1) 9. April 2018 – Beschluss Nr. 555/18 des Vorstandes der Wojewodschaft Westpommern über 

die Annahme des Entwurfs des Raumordnungsplans der Wojewodschaft Westpommern 

zusammen mit der Umweltverträglichkeitsprüfung und Einleitung des Verfahrens zur Abgabe 

von Stellungnahmen und Einigung über den Planentwurf sowie Konsultation zu 



grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen und Akzeptanz der Art und Weise der 

Veröffentlichung von Informationen über die im Rahmen der strategischen Folgenabschätzung 

durchgeführten Verfahren Umweltverträglichkeitsprüfung;  

2) 2. Oktober 2018 – Schreiben des Marschalls der Wojewodschaft Westpommern an den 

Generaldirektion  für Umweltschutz bezüglich der Benachrichtigung der Bundesrepublik 

Deutschland über die Möglichkeit grenzüberschreitender Umweltauswirkungen der 

Auswirkungen einiger Bestimmungen des PZPWZ-Projekts und die Gewährleistung der 

Beteiligung der Öffentlichkeit an der strategischen Umweltprüfung. Übermittlung des PZPWZ-

Entwurfs zusammen mit einer Prognose der Umweltauswirkungen zusammen mit ihrer 

Übersetzung; 

3) 19. Oktober 2018 – Schreiben an Generaldirektion Umweltschutz zur Übermittlung des Entwurfs 

des PZPWZ und der Umweltverträglichkeitsprognosen an die Bundesländer: Brandenburg und 

Mecklenburg-Vorpommern und Gewährleistung der Beteiligung der Öffentlichkeit am 

strategischen Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung; 

4) Bereitstellung der Dokumentation: 

a) in Brandenburg vom 23.01.2019 bis 21.02.2019 (Schreiben der Gemeinsamen 

Landesplanungsabteilung der Bundesländer Berlin und Brandenburg vom 24. Februar 

2019), 

b) in Mecklenburg-Vorpommern vom 9.01.2019  – 19.02.2019 (Schreiben des Ministeriums 

für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 

2. Juli 2019) 

5) Die Einreichung von Anträgen und Anmerkungen zum Entwurf des PZPWZ zusammen mit einer 

Prognose der Umweltverträglichkeit durch die deutsche Partei dauerte vom 6. Februar 2019 bis 

zum 22. August 2019; 

6) 24. April 2019 –  Einholung von Informationen von der Staatlichen Wasserwirtschaft - Polnische 

Gewässer über Investitionsaufgaben in Międzyodrze und Rückzug aus der Durchführung 

einiger Aktivitäten aufgrund mangelnder Rechtfertigung für Hochwasser- und wirtschaftlichen 

Charakter; 

7) 17. September 2019 –  Annahme des Beschlusses Nr. 1641/10 des Vorstandes der 

Wojewodschaft Westpommern über die Berücksichtigung der Kommentare der deutschen 

Seite, die im Rahmen der strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung zu den potenziellen 

grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen der Bundesrepublik Deutschland vorgelegt 

wurden, die Bestimmungen des Änderungsentwurfs zum Raumentwicklungsplan der 

Wojewodschaft Westpommern, Fortsetzung der grenzüberschreitenden Konsultationen und 

Genehmigung zur Darstellung einer Position und zur Durchführung von Gesprächen mit der 

deutschen Seite (Stellungnahme und Zusammenstellung der Anmerkungen und Anträge sowie 

Kommentar und Entscheidung über die Art ihrer Prüfung sind der obigen Zusammenfassung 

beigefügt); 

8) 27. September 2019 – Schreiben des Marschalls der Wojewodschaft Westpommern an die 

Generaldirektion  Umweltschutz über die Übertragung der Position auf die deutsche Seite und 

Informationen zur Berücksichtigung der im Rahmen grenzüberschreitender Verfahren 

eingereichten Anmerkungen; 

9) 19. Dezember 2019 –  Informationen des Landes Mecklenburg-Vorpommern an 

Generaldirektion  Umweltschutz über keine weiteren Anmerkungen zum Entwurf des PZPWZ; 

10) 14. Januar 2020 –  Schreiben von Brandenburg an Generaldirektion  Umweltschutz und den 

Marschall der Wojewodschaft Westpommern über die Notwendigkeit weiterer Konsultationen 

zu den Vorkehrungen für die "Modernisierung der Oder-Wasserstraße. Projekt zum Ausbau der 

Grenzoder im Bereich Hochwasserschutz und Naturschutz". Die Anmerkungen wurden 

aufrechterhalten. Die Bereitschaft zur Teilnahme an grenzüberschreitenden Konsultationen in 

Form eines Expertentreffens für das PZPWZ-Projekt wurde nicht erklärt. 

11) 24. Februar 2020 Information von Generaldirektion  Umweltschutz an das Bundesland 

Brandenburg und das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern mitgeteilt, dass mangels einer 

Bereitschaftserklärung zur Teilnahme an grenzüberschreitenden Konsultationen in Form eines 



Expertentreffens für das PZPWZ-Projekt Arbeiten in Verbindung mit der Annahme dieses 

Dokuments und einer Zusammenfassung aufgenommen wurden; 

12) 27. Februar 2020 E-Mail von Brandenburg an Generaldirektion  Umweltschutz, dass es keine 

weiteren Anmerkungen zu den von der Republik Polen vorgelegten Erklärungen gebe; 

13) 2. März 2020 Schreiben von Generaldirektion  Umweltschutz an den Marschall der 

Wojewodschaft Westpommern mit der Information, dass das Verfahren bezüglich 

grenzüberschreitender Verfahren für das PZPWZ-Projekt abgeschlossen wurde. 

 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung hat die Möglichkeit grenzüberschreitender Umweltauswirkungen der 

Auswirkungen der Umsetzung einiger Bestimmungen des PZPWZ-Projekts auf das Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland aufgezeigt. Im Zusammenhang mit dem Obigen wurden für das PZPWZ-

Projekt Verfahren bezüglich grenzüberschreitender Umweltauswirkungen durchgeführt. Das Verfahren 

im Namen des Vorstands der Wojewodschaft Westpommern wurde vom Marschall der Wojewodschaft 

Westpommern über den Generaldirektion für Umweltschutz durchgeführt. Nach der Mitteilung von 

Generaldirektion  Umweltschutz im Oktober 2018 an die deutsche Seite über die Möglichkeit 

grenzüberschreitender Umweltauswirkungen der Auswirkungen einiger Bestimmungen des PZPWZ-

Projekts und der Gewährleistung der Beteiligung der Öffentlichkeit an der strategischen Umweltprüfung 

ermöglichten die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg die Beteiligung der 

Öffentlichkeit an öffentlichen Konsultationen durch Veröffentlichung einer Anzeige auf ihren Websites. 

 

Die deutsche Seite reichte Anmerkungen zur Dokumentation seitens der folgenden Einrichtungen ein: 

− Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 

− Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände S.C. 

− Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V 

− Kreisrat Barnim 

− Regionalplanungsverband Oderland-Spree 

− Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Standort Aurich 

− Kreisrat Uckermark - Abteilung Tourismus und Regionale Planungsförderung  

− Bundesamt für Seefahrt und Hydrographie 

− Regionale Planungsgemeinschaft Vorpommern 

− Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin Brandenburg 

− Vorstand des Nationalparks Unteres Odertal  

− Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern.  

 

Die letzten Anmerkungen wurden am 26. August 2019 an den Marschall der Wojewodschaft 

Westpommern weitergeleitet.  

Die grundlegenden Anforderungen betrafen öffentliche Investitionen von überlokaler Bedeutung, die in 

dem Dokument mit dem Titel vorgesehen sind "Annahmen für die Pläne zur Entwicklung der 

Binnenwasserstraßen in Polen für den Zeitraum 2016-2020 mit einer Perspektive bis 2030", 

angenommen durch den Beschluss Nr. 79 des Ministerrates vom 14. Juni 2016 (Amtsblatt vom 22. Juli 

2016, Pos. 711) und die Aufgabe bezüglich der Wiederherstellung natürlicher Werte und 

Retentionswerte in Międzyodrze.  

Nach einer eingehenden Analyse der Kommentare der deutschen Seite und Konsultationen mit 

Vertretern der Regierungsverwaltung von Generaldirektion für Umweltschutz und des Ministeriums für 

maritime Wirtschaft und Binnenschifffahrt zur Umsetzung der fraglichen Projekte wurde eine 

Stellungnahme zur Berücksichtigung der Anmerkungen der deutschen Seite entwickelt und vereinbart 

(Beschluss Nr. 1641/10 des Vorstandes der Wojewodschaft Westpommern vom 17. September 2019). 

Die oben genannte Stellungnahme des Vorstands der Wojewodschaft Westpommern wurde am 27. 

September 2019 über Generaldirektion für Umweltschutz an die deutsche Seite weitergeleitet, die 

Position verdeutlichte das Problem der Oderwasserstraße mit dem Hinweis, dass die Umsetzung dieser 

Aufgaben über die Zuständigkeit der Wojewodschaftsselbstverwaltung hinausgeht und die 



Umweltverträglichkeitsverfahren für einzelne Projekte in der Phase ihrer Vorbereitung durch zuständige 

Behörden und Institutionen auf nationaler Ebene durchgeführt werden. 

Darüber hinaus enthielt der Standpunkt Informationen zum Rückzug der Staatlichen Wasserwirtschaft 

Polnische Gewässer aus den Investitionsaufgaben in Międzyodrze und zum Rückzug aus der 

Durchführung einiger Aktivitäten aufgrund mangelnder Rechtfertigung mit Hochwasser- und 

wirtschaftlichen Charakter (Schreiben vom 24.04.19).  

Die Stellungnahme sowie die Liste der Anmerkungen und Anträge der deutschen Seite und die Art ihrer 

Prüfung sind dieser Zusammenfassung beigefügt. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schreiben vom 19. Dezember 2019) war der Ansicht, dass die 

Anmerkungen dieses Landes ausreichend berücksichtigt worden seien. Das Bundesland Brandenburg 

(Schreiben vom 14. Januar 2020) teilte der Generaldirektion für Umweltschutz und dem Marschall der 

Wojewodschaft Westpommern mit, dass es seine Anmerkungen beibehalten habe, in denen es die 

geplanten Aktivitäten hinsichtlich der Notwendigkeit einer Modernisierung der Grenzoder 

(Regierungsaufgabe) kritisch bewertet. Der Wille zur Teilnahme an grenzüberschreitenden 

Konsultationen auf zwischenstaatlicher Ebene in Form eines Expertentreffens wurde jedoch nicht 

angegeben.  

In diesem Zusammenhang teilte der Generaldirektion für Umweltschutz der deutschen Seite am 24. 

Februar 2020 schriftlich mit, dass mangels einer Bereitschaftserklärung zur Teilnahme an 

grenzüberschreitenden Konsultationen in Form eines Expertentreffens für das PZPWZ-Projekt Arbeiten 

im Zusammenhang mit der Annahme dieses Dokuments durchgeführt werden. Gleichzeitig informierte 

er über ein separates Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung in Bezug auf 

Modernisierungsarbeiten an der Grenzoder und über geplante Verfahren zur strategischen 

Umweltverträglichkeitsprüfung für das aufkommende Oder-Wasserstraßenentwicklungsprogramm.  

Als Antwort darauf übersendete das Bundesland Brandenburg am 27. Februar 2020 eine elektronische 

Nachricht, dass es keine weiteren Anmerkungen zu den von der Republik Polen vorgelegten 

Erklärungen abgegeben habe. 

Am 2. März 2020 teilte Generaldirektion für Umweltschutz dem Marschall der Wojewodschaft 

Westpommern und dem Ministerium für Seewirtschaft und Binnenschifffahrt mit, dass die 

Konsultationen mit Deutschland zur strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung in einem 

grenzüberschreitenden Kontext für das PZPWZ-Projekt, die in Form eines Briefwechsels durchgeführt 

wurden, abgeschlossen wurden.  

Ergebnisse des Verfahrens zu grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen  

Infolge des Verfahrens zu grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen – Konsultationen in Form eines 

Briefwechsels – wurden die Anmerkungen und Vorbehalte der deutschen Seite berücksichtigt.  

 

Kommentare und Schlussfolgerungen der deutschen Seite betrafen in erster Linie die Aufgaben der 

Regierung zur Modernisierung der Oder-Wasserstraße und zur Wiederherstellung der natürlichen Werte 

und der Retentionswerte in Międzyodrze. 

 

Die Staatliche Wasserwirtschaft Polnische Gewässer hat sich von der Umsetzung des Projekts 

"Wiederherstellung der natürlichen Werte des unteren Odertals durch Verbesserung der Retentions- 

und Hochwasserschutzkapazität von Międzyodrze" zurückgezogen (aufgrund der konzeptionellen 

Arbeiten und der Analyse der gesammelten Materialien und Daten gab es keine Rechtfertigung für die 

Umsetzung der Aufgabe im ursprünglich angenommenen Umfang und Ansatz, der vor allem Arbeiten 

im Hinblick auf den Hochwasserschutz umfasste) und sich aufgrund mangelnder Rechtfertigung aus 

Hochwasser- und wirtschaftlichen Gründen von anderen Aktivitäten zurückziehen. 

 

Aus diesem Grund wurden der Entwurf des PZPWZ und die Umweltverträglichkeitsprüfung so geändert, 

dass diese Aufgabe aus den Dokumenten entfernt wurde. 



 

Die Frage der Durchführung von Aktivitäten im Zusammenhang mit der "Modernisierung der Oder-

Wasserstraße (letztendlich Verbesserung der Schifffahrtsklasse gemäß den Entscheidungen der 

Regierung) wird jedoch durch separate grenzüberschreitende Verfahren für das "Oder-Wasserstraßen-

Entwicklungsprogramm" abgedeckt. Die diesbezüglichen Bestimmungen des PZPWZ sind unverändert 

geblieben. 

 

Infolge des über den von der Generaldirektion für Umweltschutz durchgeführten Verfahrens bezüglich 

der grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die Umwelt sowie der eingereichten und weiter oben 

beschriebenen Erklärungen, haben die Bundesländer: Mecklenburg-Vorpommern (am 19.12.2019) und 

Brandenburg (am 27.02.2020) dem Generaldirektor für Umweltschutz Informationen über keine 

weiteren Anmerkungen zum PZPWZ Projekt übermittelt, sowie, dass sie auf die Übersendung des 

verabschiedeten Dokuments warten. 

 

In Anbetracht der Tatsache, dass die exponierte Seite die Erklärungen der polnischen Seite zu den 

Auswirkungen der Umsetzung bestimmter Bestimmungen des PZPW akzeptiert hat, wurde das 

Verfahren zu grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die Umwelt abgeschlossen. Im Zusammenhang 

mit dem Vorstehenden wurde der Entwurf des PZPWZ nach Prüfung von Kommentaren und 

Schlussfolgerungen, Änderung des PZPWZ-Entwurfs bzw. Prognose der Umweltauswirkungen bzw. 

Abschluss des Verfahrens über grenzüberschreitende Auswirkungen auf die Umwelt dem Sejmik der 

Wojewodschaft Westpommern zur Genehmigung vorgelegt.  

 

3. Vorschläge für Methoden und Häufigkeit des Monitorings der Auswirkungen der Umsetzung 

der Bestimmungen des Dokuments. 

 

Die Stelle, die den Entwurf des Dokuments entwickelt, ist verpflichtet, die Auswirkungen der Umsetzung 

der in dem Dokument erlassenen Bestimmungen zu beobachten (Art. 55 Abs. 5 des UVP-Gesetzes, 

GBl. von 2020 Pos. 283 mit nachträglichen Änderungen), 

Die Folgenabschätzung der PZPW-Umsetzung gemäß Art. 45 des Gesetzes vom 27. März 2003 über 

Raumplanung und -entwicklung (GBl. 2020, Pos. 293) findet mindestens einmal während der Amtszeit 

des Sejmiks statt, indem Änderungen in der räumlichen Entwicklung der Wojewodschaft überprüft und 

ein Bericht über ihren Zustand sowie eine Bewertung der Durchführung von Investitionen in öffentliche 

Ziele von überlokaler Bedeutung erstellt werden. Der Umfang des Berichts ist definiert in Art.  39 Abs. 

3 und 5 des Gesetzes über Raumplanung und Entwicklung. 

Die Raumbeobachtung dient dazu, den Umsetzungsgrad der im Plan enthaltenen Bestimmungen zu 

bestimmen und Änderungen in der räumlichen Struktur und Entwicklung der Region zu 

veranschaulichen. Gleichzeitig können die durchgeführten Aktivitäten beobachtet und korrigiert sowie 

weitere Empfehlungen und Prognosen zur Umsetzung formuliert werden.  

Um die angenommenen Ziele der Raumpolitik und die gewünschten Entwicklungsperspektiven der 

Wojewodschaft zu erreichen, sollte das Monitoring der Umsetzung des Plans eines der Elemente des 

umfassenderen Monitoringsystems der regionalen und räumlichen Entwicklung sein, das auch die 

Probleme anderer von der Wojewodschaft umgesetzter Programme und Strategien berücksichtigt. In 

erster Linie ist nach einer Integration der Raumbeobachtung der Entwicklungsstrategie der 

Wojewodschaft und Monitoring des Raumordnungsplans zu streben, als Dokumente, die die erste Stufe 

im Modell der Entwicklungsprogrammierung von Westpommern darstellen. Die Raumbeobachtung kann 

sowohl den Status als auch die Prozesse und die Implementierung der Annahmen beider Dokumente 

umfassen. Die zur Bewertung der Umsetzung der Annahmen des Raumentwicklungsplans verwendeten 

Indikatoren sollten sich aus den verabschiedeten spezifischen Zielen und Perspektiven der 

Raumordnung ergeben. Die im Monitoringsystem verwendeten Indikatoren sollten messbaren 

Charakter haben und durch die Verfügbarkeit von Daten für ihre Entwicklung auf der Ebene der 

amtlichen Statistiken und der in staatlichen Verwaltungsinstitutionen gesammelten Daten 



gekennzeichnet sein (Erfordernis der interinstitutionellen Zusammenarbeit). Die Analyse der 

Änderungen sollte sich insbesondere auf die ausgewiesenen funktionalen Gebiete beziehen, um den 

Wert der Indikatoren zu bewerten, die ihrer Abgrenzung dienten. Dadurch können die Auswirkungen 

von Interventionen, sowohl die Änderungen der Gebiete in diesen Bereichen als auch Änderungen in 

ihren Grenzen, beobachtet werden.  

Derzeit werden verfügbare Daten im Bereich der Wojewodschaftspolitik gesammelt, verarbeitet und 

verallgemeinert, einschließlich u. a. befasst sich das Regionale Territorialobservatorium mit der 

Durchführung von Forschungsarbeiten und strategischen Analysen zur aktuellen Situation in 

Zusammenarbeit mit den Abteilungen und Organisationseinheiten des Marschallamtes der 

Wojewodschaft Westpommern. In diesem Zusammenhang ist das Regionale Raumplanungsbüro der 

Wojewodschaft Westpommern verpflichtet, folgende Daten zur Verfügung zu stellen: 

- abgeschlossene und vollständige Pläne, Studien, Programme, Analysen und 

Veröffentlichungen, die im Büro allein und in Zusammenarbeit mit anderen Einheiten 

erstellt wurden, 

- aktuelle Informationen zum Stand der räumlichen Entwicklung (begonnene, laufende und 

abgeschlossene Investitionen, statistische Daten, Indikatoren), 

- Informationen und Studien zum GIS-System (Geoinformationssystem), 

- andere Materialien, deren Umfang als Ergebnis des Monitorings der Systementwicklung 

festgelegt wird. 

Die im Rahmen des regionalen Monitorings erstellten Analysen, Berichte und Maßnahmen sind auf der 

Website verfügbar www.eRegion.wzp.pl 

 

 

 

 

 

http://www.eregion.wzp.pl/
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